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Online Seminar zum Tierhaltungskennzeich-

nungsgesetz am Montag, 29.04.2024 um 19:00 

Uhr  

Mit in Kraft treten des Tierhaltungskennzeich-

nungsgesetzes (TierHaltKennzG) im August ver-

gangenen Jahres gilt die verpflichtende Kenn-

zeichnung von Lebensmitteln tierischer Herkunft 

mit der Haltungsform der Tiere zur Information 

der Endverbraucher. In einem ersten Umset-

zungsschritt müssen alle Mastschweine halten-

den Betriebe bis zum 01.08.2024 der zuständigen 

Behörde die Haltung ihrer Tiere mitteilen.  

Diese Informationsveranstaltung soll einen Über-

blick über die Grundlagen dieses neuen Bundes-

gesetzes geben und interessierten Schweinehal-

tern die Möglichkeit bieten offene Fragen zu klä-

ren.  

Zur Anmeldung auf der Online-Anwendung 

„edudip“  

Die Teilnahme am Online Seminar ist kostenlos 

 

Endgültige Viehzählungsergebnisse veröffent-

licht 

In der vergangenen Woche veröffentlichte das 

Statistische Bundesamt (Destatis) die endgülti-

gen Ergebnisse der Agrarstrukturerhebung 2023. 

Im Gegensatz zu den halbjährlichen Viehzählun-

gen (Stichtage: 03. Mai und 03. November) wer-

den dabei auch kleinere Betriebe mit weniger als 

50 Schweinen bzw. weniger als 10 Zuchtsauen er-

fasst. Zum Stichtag am 01. März 2023 existierten 

in Deutschland etwa 161.700 viehhaltende land-

wirtschaftliche Betriebe. Diese Zahl zeigte im Ver-

gleich zu 2020, als es rund 168.800 solcher Be-

triebe gab, einen Rückgang um etwa 4 % oder 

7.100 Betriebe. Somit haben 63 % der insgesamt 

rund 255.000 landwirtschaftlichen Betriebe in 

Deutschland Viehhaltung betrieben. Dies ent-

spricht nahezu dem Anteil viehhaltender Betriebe 

im Jahr 2020, der bei 64 % lag. 

 

Bundesprogramm Umbau der Tierhaltung geht 

an den Start 

Am Donnerstag, den 29.02.2024 wurde im Bun-

desanzeiger das Bundesprogramm zur Förderung 

des Umbaus der Tierhaltung veröffentlicht.  

 

Es besteht aus einer Förderrichtlinie für investive 

Vorhaben und einer zweiten Förderrichtlinie für 

laufende Mehrkosten. Eine Förderung ist grund-

sätzlich nur für Betriebe vorgesehen, die in Hal-

tungsform 3 und höher investieren wollen bzw. 

auf diesem Niveau wirtschaften. 

 

Entsprechende Kriterien sind in den beiden Richt-

linien hinterlegt. Neben der Schweinemast steht 

das Programm auch für Ferkelaufzucht und Sau-

enhaltung zur Verfügung, sofern die in den Richt-

linien vorgeschriebenen Kriterien erfüllt werden. 

Möglicherweise bietet die investive Förderrichtli-

nie für Sauenhalter, die vor Ablauf der Über-

gangsfristen zum Umbau des Deckzentrums und 

des Abferkelbereichs investieren wollen, eine För-

dermöglichkeit. Entscheidend wird sein, dass die 

im Programm einzuhaltenden Kriterien nur für 

den jeweils beantragten Haltungsbereich (Deck-

zentrum bzw. Abferkelbereich) gelten.  

 

Die entsprechenden Auslegungshinweise und 

FAQs müssen diesbezüglich in den nächsten Ta-

gen und Wochen betriebsindividuell geprüft wer-

den. Bei investiven Vorhaben ist die Förderung 

für Stallneu- oder Umbauten je nach Investitions-

summe gestaffelt. Bei Investitionen bis 500.000,- 

Euro ist eine Förderung bis 60% möglich. 

Darüberhinausgehend sind bis zu einer Investiti-

onssumme von 2 Mio. Euro bis zu 50% Förderung 
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möglich, die weiteren Kosten bis 5 Mio. Euro sind 

bis zu 30% förderfähig. Detaillierte Hinweise rund 

um das investive Förderprogramm finden Sie auf 

folgender Webseite der BLE zum Download: 

https://www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foer-

derungen-Auftraege/Bundesprogramm_Um-

bau_Tierhaltung/Investive_Foerderung/inves-

tiv_node.html.  

 

Unabhängig von dem investiven Förderpro-

gramm und ohne zwingende Verknüpfung ist 

eine Förderung der laufenden Mehrkosten für hö-

here Tierwohlstandards möglich. Die zu erfüllen-

den Kriterien sind in der entsprechenden Förder-

richtlinie Laufende Mehrkosten hinterlegt. Dieses 

Programm ist vor allem für diejenigen schweine-

haltenden Betriebe interessant, die die vorge-

schriebenen Kriterien bereits jetzt erfüllen. Das 

sind in der Regel alle Biobetriebe sowie Betriebe 

mit Offenfront- und Auslaufställen. Diese Be-

triebe sollten sich die Förderkriterien (z.B. Ringel-

schwanz) genau ansehen und eine Teilnahme 

prüfen. Nähere Informationen zum Programm 

einschließlich der Fördergrenzen und auch zu den 

Fördersätzen je Tier werden auf 

https://www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foer-

derungen-Auftraege/Bundesprogramm_Um-

bau_Tierhaltung/Foerderung_Mehrkos-

ten/Mehrkosten_node.html veröffentlicht.  

 

Aus Sicht des DBV kommt das Bundesförderpro-

gramm aufgrund der begrenzten Summe von 1 

Mrd. Euro verteilt über vier Jahre der fehlenden 

Verknüpfung zwischen der Förderung investiver 

Maßnahmen für den Wechsel in höhere Haltungs-

stufen und der Förderung der damit verbunde-

nen höheren laufenden Kosten sowie den deutli-

chen Begrenzungen bei der Förderung der laufen-

den Kosten (z.B. Förderung nur für die ersten 200 

Sauen) nicht annähernd an die Ziele des Borchert-

Plans zum Umbau der gesamten Tierhaltung 

heran.  

 

Es kann allenfalls als ein erster Schritt gesehen 

werden, wobei zu hoffen ist, dass zumindest das 

investive Programm eine gute Unterstützung für 

Sauenhalter bei der Umsetzung der Anforderun-

gen der Tierschutznutztierhaltungsverordnung 

ermöglicht.  

 

Start Antragsphase „laufende Mehrkosten“  

Am Montag startete die Antragsphase zur Förde-

rung „laufende Mehrkosten“ im Rahmen des 

Bundesprogramms zur Förderung des Umbaus 

der Tierhaltung. Zunächst können sich allerdings 

nur Organisationen und Kontrollsysteme aner-

kennen lassen. Im Folgenden können schweine-

haltende Betriebe mit höheren Haltungsanforde-

rungen die Förderung der laufenden Mehrkosten 

beantragen. Zunächst muss der Betrieb einmalig 

von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Er-

nährung (BLE) für förderfähig anerkannt werden. 

Dazu muss er Mitglied in einer anerkannten Or-

ganisation sein oder an einem anerkannten Kon-

trollsystem teilnehmen. Diese seien dann laut BLE 

für die Kontrolle der zu erfüllenden Kriterien zu-

ständig.  

 

Einigung über die IED-Richtlinie vom EU-Parla-

ment gebilligt  

Der zwischen Kommission, Parlament und dem 

Rat erzielte Kompromiss - Trilogergebnis - zur 

Richtlinie über Industrieemissionen (IED) hat sich 

in der letzten Abstimmung des EU-Parlaments 

nicht verändert. In der gestrigen Plenarsitzung 

wurde er mit einer Mehrheit (393 Ja-Stimmen, 173 

Nein-Stimmen, 49 Enthaltungen) angenommen. 

Änderungsanträge, wonach der Status quo der 

Schwellenwerte erhalten bleibt, also keine Ver-

schärfungen für Schweine- und Geflügelbetriebe 

erfolgen sollten, wurden abgewiesen. Diese Posi-

tion (Status quo erhalten) hatte das Parlament 

bereits vor dem Trilog eingenommen. U.a. durch 

diesen Druck wurden Rinder aus der Richtlinie 

vorerst weiter herausgehalten und die ursprüng-

lich angedachten Schwellenwerte für Schwein 

und Geflügel deutlich nach oben angepasst. Für 

Schweine und Geflügel bleibt das jetzt vom EU-

Parlament beschlossene Trilogergebnis aber eine 

massive Verschärfung.  
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So werden zukünftig die bestehenden Schwellen-

werte bei Schweinen von aktuell 2.000 auf ca. 

1.150 Mastschweineplätze bzw. von 750 Sauen auf 

ca. 470 Sauen incl. Ferkelaufzucht abgesenkt und 

bei Geflügel von 40.000 Tieren auf ca. 10.000 Pu-

tenmastplätze sowie auf ca. 21.000 Legehennen-

plätze. Bei Masthühnern bleibt es bei 40.000 Plät-

zen. Damit sind bereits deutlich kleinere Tierhal-

tungen von Zusatzanforderung betroffen. Paral-

lel zur Abstimmung hat COPA-COGECA eine Kund-

gebung vor dem Europäischen Parlament organi-

siert, um nochmal auf die Wichtigkeit der Abstim-

mung hinzuweisen. An dieser Kundgebung hat 

auch eine Delegation mit deutschen Bauern teil-

genommen.  

 

Damit das Trilogergebnis final gültig wird, muss 

es noch vom Rat der EU auf Ministerebene ange-

nommen werden.  
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